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OFD: Haftung der Banken nach § 20 Abs. 6 ErbStG 

12.08.2009 

 

Der BFH hatte in seinem Urteil vom 12.3.2009 (II R 51/07) entschieden, dass ein inländisches 

Kreditinstitut bei Erwerben des Erben bis zur Höhe des ausgezahlten Betrags für die Erbschafts-

teuer auf den gesamten dem Erben angefallenen Erwerb von Todes wegen gem. § 20 Abs. 6 

ErbStG einschließlich eines Erwerbs aufgrund eines Vertrags zugunsten Dritter auf den Todes-

fall haftet, wenn ein Erbe nicht im Inland wohnt.  

Diese Maßstäbe gelten auch für Erwerber, die nicht Erben sind, sondern Vermögen ausschließ-

lich aufgrund eines Vertrags zugunsten Dritter auf den Todesfall erworben haben (§ 3 Abs. 1 Nr. 

4 ErbStG).  

Die OFD Karlsruhe weist nun mit Schreiben vom 29.7.2009 (S 3830/8 - St 341) darauf hin, dass 

das für die Haftung in diesen Fällen erforderliche Verschulden aber nur dann anzunehmen ist, 

wenn das Kreditinstitut dem Berechtigten das Vermögen nach Veröffentlichung des BFH-Urteils 

zur Verfügung stellt. Die Veröffentlichung erfolgte am 15.7.2009. 

Die Haftung des § 20 Abs. 6 ErbStG gilt auch für: Versicherungsunternehmen, die vor Entrich-

tung oder Sicherstellung der Steuer die von ihnen zu zahlende Versicherungssumme oder Leib-

rente in ein Gebiet außerhalb des Geltungsbereichs dieses Gesetzes zahlen oder außerhalb des 

Geltungsbereichs dieses Gesetzes wohnhaften Berechtigten zur Verfügung stellen.  

Auch sie haften in Höhe des ausgezahlten Betrags für die Steuer. Das Gleiche gilt für Personen, 

in deren Gewahrsam sich Vermögen des Erblassers befindet, soweit sie das Vermögen vorsätz-

lich oder fahrlässig vor Entrichtung oder Sicherstellung der Steuer in ein Gebiet außerhalb des 

Geltungsbereichs dieses Gesetzes bringen oder außerhalb des Geltungsbereichs dieses Geset-

zes wohnhaften Berechtigten zur Verfügung stellen.  
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Ihre Ansprechpartner bei der Axer Partnerschaft: 

 

Rechtsanwalt,  
Fachanwalt für Steuerrecht, 
Rolfjosef Hamacher 
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Dipl.-Finanzwirt Heinrich Bürmann 
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Rechtsanwalt,  
Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, 
Dipl.-Betriebswirt Bernhard Fuchs 
 
Fon 0211/43 83 560 
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Die Ausführungen in dieser Publikation sollen einer allgemeinen Information dienen. Ein Anspruch auf Vollständigkeit 

kann aufgrund der Komplexität der behandelten Themen nicht erhoben werden; ebenso wird eine einzelfallbezogene 

Beratung hierdurch nicht ersetzt. Die Axer Partnerschaft übernimmt keine Haftung für die Folgen einer Verwendung 

dieser in der Publikation dargelegten Informationen.   

 


